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Text 

§ 14. (1) Ausländische natürliche Personen dürfen, sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, Gewerbe wie Inländer ausüben, wenn dies in Staatsverträgen festgelegt worden ist. Angehörige 
von Staaten, mit denen kein derartiger Staatsvertrag abgeschlossen wurde, Personen, denen Asyl gewährt 
wird, oder Staatenlose dürfen, sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, Gewerbe wie Inländer 
ausüben, wenn sie sich nach den für sie in Betracht kommenden Rechtsvorschriften zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit bereits in Österreich aufhalten dürfen. Für Drittstaatsangehörige, die noch nicht 
rechtmäßig aufhältig sind (Erstantragsteller) und in Österreich ein Gewerbe ausüben wollen, ist die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels, der die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit zulässt, zur 
rechtmäßigen Ausübung dieses Gewerbes erforderlich. 

(2) Hat der Gewerbeanmelder vor der Erteilung des Aufenthaltstitels nach dem Niederlassungs- und 
Aufenthaltsgesetz die erforderliche Berechtigung nachzuweisen und sind die Voraussetzungen für die 
Ausübung des Gewerbes mit Ausnahme der in Abs. 1 genannten Voraussetzung erfüllt, so hat die 
Gewerbebehörde eine Bescheinigung auszustellen, dass die Voraussetzungen für die Gewerbeausübung 
mit Ausnahme des Aufenthaltstitels vorliegen. 

(3) Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU oder eines 
Vertragsstaates des EWR, die das Recht auf Aufenthalt oder das Recht auf Daueraufenthalt in einem 
Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR genießen, dürfen ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit Gewerbe wie Inländer ausüben. Als Familienangehörige sind anzusehen 

 1. der Ehegatte oder eingetragene Partner, 

 2. Verwandte in gerade absteigender Linie eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU 
oder eines Vertragsstaates des EWR und des Ehegatten oder des eingetragenen Partners, die das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder denen von diesen Unterhalt gewährt wird, und 
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 3. Verwandte in gerade aufsteigender Linie eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU 
oder eines Vertragsstaates des EWR und des Ehegatten oder des eingetragenen Partners, denen 
von diesen Unterhalt gewährt wird. 

(4) Juristische Personen und sonstige ausländische Rechtsträger, die weder ihren Sitz noch eine 
Niederlassung im Inland haben, dürfen, soweit Staatsverträge nicht anderes vorsehen, Gewerbe nicht 
ausüben. 

(5) Die Voraussetzungen für die Ausübung eines Gewerbes gemäß § 121 Abs. 1 Z 2 und 3, § 135 
Abs. 3 Z 1 und 2 und § 151a Abs. 2 werden auch erfüllt, wenn 

 1. natürlichen Personen ein Aufenthaltstitel mit einem Recht auf Niederlassung gemäß § 45 oder 
§ 49 Abs. 2 und 4 des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, in 
der jeweils geltenden Fassung, erteilt wurde, oder 

 2. bei natürlichen Personen die Staatsangehörigkeit der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ein 
Wohnsitz in der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder in einem Vertragsstaat des EWR 
vorliegen, oder 

 3. bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften der Sitz oder die 
Hauptniederlassung in der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder in einem Vertragsstaat des 
EWR liegt und die Mitglieder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe oder die 
geschäftsführungs- und vertretungsbefugten Gesellschafter über die Staatsangehörigkeit der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft oder eines Vertragsstaates des EWR verfügen. 
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